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— 190 —

als von rinem reichen Schäler auf dem Lande. Weil die Leute, die
bloß 7 Fr. jährlich zu zahlen vermögen nei- se, nicht die gleichen
Leute sind, wie diejenigen, die 20 und 30 Fr. jährlich Schulgeld
zahlen, und man für 7 Fr. — per se! — nicht so viel bieten kann,
als für 20 und mehr Fr. ; — so hat man für die Kinder solcher
Leute eine eigene Schule erfunden mit einem eigenen HauS —
und über dessen Eingang — mit goldenen Buchstaben die Worte —
„Armenschule" hingeschrieben. Diese Worte schauen stolzer auf den
Wandrer herab als Kaiser Karl mit ffeiner goldenen Krone vom
Großmünster, und schon mancher kleine rothwangige Schulbube hat
an diesem Worte seine ersten Leseübungen und damit zugleich seine
ersten Geist und Gemüth fördernden socialen Studien gemacht. —

Waadt. Man beschäftigt sich mit einem Gesetzesentwurf für
Errichtung einer landwirthschaftlichen Schule, und hofft, sie werde
namentlich auch von deutschen Zöglingen besucht werden: in der
doppelten Absicht, die französische Sprache und zugleich Landwirtschaft
zu erlernen. Es tauchen Wünsche auf, es möchte der Unterricht im
Forstwesen, in der Vieh- und Seidenzucht, im Weinbau damit
verbunden werden. Der Confédéré bemerkt passend: die Einführung
des Bcrufsunterrichts sei eine der zeitgemäßesten Aufgaben für uns
Schweizer.

Schwyz. Ein Oberstlieutenant Jütz, der in sicilianischen
Diensten in Neapel starb, hat sein ganzes Vermögen zu Schulzwecken,
d. h. vorzugsweise zu Bildung von Lehrern auS dem Canton
Schwyz vermacht. Da er aber Feind der Pfaffen war, so dürfen die
Behörden seines HeimathkantonS, zu denen er, wie es scheint, gar
kein Vertrauen hatte, gar nichts in der Sache verfügen, sondern die
schweizerische gemeinnützige Gesellschaft ist unter dem Schutze der
Bundesbehörden beauftragt, über die testameutsgemäße Verwendung/
des Vermächtnisses zu wachen. Das sticht nun die guten Schwyzer
sehr unangenehm in die Nase, und sie versuchen nun alles Mögliche,
um den Willen deS Testators zu kreuzen. Zuerst sollte der Bruder
des Verstorbenen das Testament angreifen; jetzt verlangt der Große
Rath von Schwyz, daß die betreffenden Lehrerkandidaten ohne anders
ihre Bildung im ultramontanen Lehrerseminar in St. Gallen erhalten
sollen. Mittlerweile liegt jedoch das Geld in den Händen des
Bundesrathes und eS wird wohl zur Zeit seine vorgeschriebene Verwendung

finden.
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